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, A n fra gebe a n t VT 0 r tun g • 

Die A'bg. Dr.P i t t c r man n und Genössen hatten an.den Bundüs­

t~Ble~ IngePr. F i g 1 eine Anfrage 

gerichtet, ob .cr bereit sei, 

~ Bundesminister für Handel und Wiederaufbau Dr.Kolb den Auftrag zu 

gQ'bel'l ... te Bestellung des Abgeordnetenzuro. Nationalrat Dr .Josef Fink zum ' 

Xoaauleatcn im BlmdesministeriUIJ1 für Handel undWiedc,~ufbau rückgängig zu 

aaekclle 

Av.f diese AnfragQ teilt Bundeskanzler Ing.Dr. F i g 1 . nachstehendes 

~t: 

Was 'd:i.c formelle Seite der Anfrage anlangt, mu.ss ich zunächst 

daraaf hinweisen, dass nach der Bundcsverfassu,,"1g dem Bundeskanzler keino 

vcrfasstmgsrechtlichc Handhabe geboten ist, L:.inom BundesministClr hinsichtlich 

dc~ Führung der in seinen Wirkungskreis fallenden Aufgaben Aufträge zu 

erteilen. Die Bundesminister sind vielmehr,' cj.nsehliasslioh des BWldcs­

kanzlers, gleichgestellte obqrste Organe der Vollziahw;1g. 

In dQl' Sacho selbst vertri tt o.er Bl.Uldusminist'or für Handel und 

Wiederaufbau folgende Auffassung: 

l~) Aus der amtlichen Mitteiluns in der aWicncl" Zeitu~" vom 23. 

Dezember 1949, dC,rQll Fassung auf c,inem Missvcrställdni~ beruhte und d[thcr 

~ 24.Dczembcr 1949 richtiggestellt wurde, ging hervor, dass der Abgeordnete 

zum Nationair~t Dr.Josef F i n k zur Beratung des Bundesministeriums für 

Bandel undWicdoraufbau in Frcmdenvcrkehrsangülcgel1hoitcn alsS~chvcrst~n­

digcr bestellt wurde. Das Bundesministerium fUr Handel U11d Wiudüraufbau 

hatte durQh die Bastellung des Gemanatcn diesem kc ine Aufgabe dar Vollzie­

hungdes Bu.-idcs übertragon, sOl1dern sich lediglich vorbehalten, in solchen 

Angelegenheiten allenfalls du Gutachten eillzuhol~n.Zu diesem ZYlQck hatte 

es sich die Bcroitwilligkci t des Nationalrates Dr.Fink gesichert, in konkre­

ton ?iUlc~ üb~r Aufforderung des Bunde smini st criums für Hundel und Wieder­

aufbau solche Gutachten abzugeben. 

Nationalrat Dr .Finkwurdc somit weder in dicVerwal tungsorganisa .... . . 

tion des Bundesdienstes eingegliedert, noch wurden ila d3JIli tAufgaben der 

Vollziehung des Bundes übertro.gcn, so dass die Bestimmiing des Art.20 der 

Bundesverfassung nioht verletzt ",u rde. Es kann nicht bcstri 1;ten werden, 

daas ein Bundesministerium im Rahmon der Gesetzo sich dell Rnt oder die 
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Auskunft einer ihm dafür geeigneten Persönlichkeit einholen kann .. Faktisch 

üben~ohnc dass oine gesetzliche Grundlage hiefür in Anspruch genolllUlen wurde, 

inu8rhalb der einzelnen Bundesl'l1inistcrien Beiräte vcrschiedens·tcr Art ihre 

Tätigkeit aus, in denen auch Angehörige der gcsetzgobendel'l Organe vertretcn 

sind., 

2,) Die weitere Bcm.:;rkung d~r Notiz in der "Wicncr Zcitung lf , die 

in Aussicht stellte, Nationalrat Dr~Fink· in besonderen Fällen zur Vertretung 

dos Bundesministc:dums für Handel und Wiederaufbau i11 Frcmdenverkehrsfragcl1 

zu ermächtigen, bercQhtigt nicht zu dem Schlusse, dass eine Verletzung der 

Bestimmungen der Art .. 73 oder 78, E.-VG., beabsichtigt uar, weil Nationalrat 

Dr.Fink wedpr mit dQr Vertretung des Bundesministc:rs .. im Falle der zeit­

weilig·cn Vcrhinderung betraut werden sollte (§73,B.-VG.) noch zur Unter$tüt­

Zung des Bundcstlinistcrs in der Geschäftsführung des Bundcsministcriums 

herangezogen (§ 78~ B.VG,,), sondern lediglich gebeten werden sollte, an 

Internationalen Konferenzen als Beobachter teilzunehmen und vom Ergebnis 

solcher Konferenzen da.s Bundosministerium ;für Bändel und Wiederaufbau zu 

unterrichten, ohne daßs der Genannte ~cdoch Erkläl'ungen namens Oestcrrcichs 

an solchen Konferenzen abzugebcn hätt~. 

3.) Was den letzten Hinweis in ·der Anfrage betrifft, dass durch die: 

Bestellung eines No.tionalratcs zwn Konsulenten eines Bundesministcrium.s die 

Anwendung des Amtshaftungsgesetzes gefährdet sei, ergibt sich aus don vorher­

gehenden Ausführungen, dass ein Konsulont kein Organ der Vollziehung ist unQ 

als solches auch nicht verwendet werden soll, Auchvvcnnbei Vollziehung der 

Gesetze ein beratender Sachverständiger heral'lgc zogcn wird, wcrdell Rechts­

handlungen doch ausschliesslich von den in der Verfassung hicfür vorgcschcnch 

Organen vorgenommen, so dusseine Beeinträchtigung der Amtshaftung und date 

schutzwürdigen Interessen der Bevölkerung nicht cintrteri kanno 

4.) Ucbrigcns erscheint der Z~qck der Bcstellung,dem Fremdenverkehr 

im ERP die gebührende Berücksichtigung und'cine tatkräftige Vertretung zu 

sicher~, durch die vom ERP-Zcntralbüro bereits getroffenen Anordnungen und 

Massnahmcn voll errüllt. Das ERP-Zontralbüro bodient sich der Organisation 

des Fremdenvorltehrs, ohne dasS. rreitcrhin die formelle Bestellung ihres, Obra.'1n-

• nos zum. Konsulenten des Bundesministeriums für Handel und WiederaufbaU 

erforderlich ist. 
-0-.-.· .. 
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